
 

Beitragsordnung der Studierendenschaft der Georg-

August-Universität Göttingen (BeitrO) 

- in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.04.2006 (Amtliche Mitteilungen 4/2006), 

zuletzt geändert aufgrund des Beschlusses des Studierendenparlaments vom 25.03.2009 

(Amtliche Mitteilungen Nr. 9/2009) - 

 

- Dies ist keine amtliche Fassung. Es gilt die Amtliche Bekanntmachung. - 

 

 

§ 1 Beitragshöhe 

(1) Die Höhe der Beiträge, die die Studierendenschaft zur Durchführung ihrer Aufgaben von 

ihren Mitgliedern erhebt, wird auf 9,- Euro festgelegt. 

(2) Der Sportanteil nach § 50 Abs. 3 Lit. a OrgS beträgt 1,53 Euro. 

(3) Der nach § 50 Abs. 3 Lit. d OrgS als Mitgliedsbeitrag für studentische Dachverbände 

erhobene Anteil beträgt 0,40 Euro. 

(4) 1
Für das Bahnsemesterticket erhebt die Studierendenschaft im Wintersemester 2008/’09 

und im Sommersemester 2009 einen zusätzlichen Beitrag von 62,29 €. 
2
Für das 

Bahnsemesterticket erhebt die Studierendenschaft im Wintersemester 2009/2010 und im 

Sommersemester 2010 einen zusätzlichen Beitrag von 65,49 Euro. 

§ 2 Beitragspflicht 

(1) Beitragspflichtig sind alle Mitglieder der Studierendenschaft der Georg-August-

Universität Göttingen. 

(2) Beurlaubte Studierende werden für die Zeit ihrer Beurlaubung von der Beitragszahlung 

befreit. 

(3) Studierende, die im Rahmen eines Doppelpromotionsabkommens an einer weiteren 

Hochschule immatrikuliert sind, werden auf Antrag von der Zahlung der Beiträge für das 

Semester befreit, in dem sie sich auf Grund des Doppelpromotionsabkommens überwiegend 

an der anderen Hochschule aufhalten, sofern sie Beiträge an die dortige Studierendenschaft 

entrichten. 

§ 3 Fälligkeit 

(1) Die Beiträge sind bei der Immatrikulation oder Rückmeldung fällig und werden von der 

Hochschule eingezogen. 

(2) Die Beiträge können nicht gestundet und nicht erlassen werden, sofern diese Ordnung 

nichts anderes bestimmt. Im Falle einer Exmatrikulation werden geleistete Beiträge nicht 

erstattet. 



(3) Die Beiträge unterliegen dem Verwaltungszwangsverfahren. Der Anspruch auf die 

Beiträge verjährt in drei Jahren. 

§ 4 Rückerstattung von Beiträgen 

Bereits entrichtete Beiträge für das Bahnsemesterticket werden vom AStA auf Antrag an die 

Beitragspflichtigen zurückerstattet, soweit diese nach dem Schwerbehindertengesetz einen 

Anspruch auf unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr haben. 

§ 5 Inkrafttreten 

Diese Beitragsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 

Mitteilungen der Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 


